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 "Erweiterung Solarpark Erbach"  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an Bauleitplan-

verfahren und vergleichbaren Satzungsverfahren nach § 4 (2) BauGB 

Ihr Schreiben vom 17.5.2022 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Erbach 
 

 Flächennutzungsplanänderung  

 Bebauungsplan "Erweiterung Solarpark Erbach" 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 

B. Stellungnahme 

 Keine Bedenken   

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2 
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Belange des Klimaschutzes 

(1) Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klima-

schutzziele und -maßnahmen werden die Treibhausgasemissionen in Baden-Würt-

temberg gemäß § 4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) im Vergleich 

zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 zur Erreichung der Netto-Treibhausgas-

neutralität bis zum Jahr 2040 schrittweise verringert. Nach § 4 S. 2 KSG BW erfolgt 

bis zum Jahr 2030 eine Minderung mindestens über den Zielwert 65 Prozent nach § 3 

Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes hinaus. 

 (2) Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5 Satz 1 KSG BW kommt bei der Verwirk-

lichung der Klimaschutzziele der Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, 

Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie dem Ausbau erneuerba-

rer Energien besondere Bedeutung zu. Dies gilt gemäß § 5 Satz 2 KSG BW auch, 

wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt. 

Dass es für das Erreichen der Klimaschutzziele besonders auf die in § 5 Satz 1 KSG 

BW genannten Maßnahmen ankommt, ergibt sich aus dem Umstand, dass ca. 90 

Prozent der Treibhausgasemissionen energiebedingt sind. § 5 Satz 2 KSG BW trägt 

der Tatsache Rechnung, dass der Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klimaschutzziel 

verhältnismäßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, 

wenn der Klimaschutz auf allen Ebenen engagiert vorangetrieben und konkrete Maß-

nahmen umgesetzt werden. Das KSG BW richtet sich daher mit einer allgemeinen 

Verpflichtung zum Klimaschutz an alle Bürgerinnen und Bürger sowie mit besonderen 

Regelungen an das Land, die Kommunen und die Wirtschaft. 

(3) Gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 4 BNatSchG kommt dem Aufbau einer nachhaltigen 

Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 

auch im Rahmen der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur dauer-

haften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts eine be-

sondere Bedeutung zu. Die Nutzung erneuerbarer Energien beinhaltet also einen Bei-

trag zum nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Diese positive Wirkung des Klima-

schutzes für den Naturschutz ist im Rahmen einer gegebenenfalls notwendigen Ab-

wägung zwischen beiden Belangen ebenfalls zu berücksichtigen. 

(4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu erreichen, kommt es entsprechend 

des Zielszenarios aus dem Forschungsvorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 

2030“ wesentlich darauf an, dass zum einen im Vergleich zu 2010 bis 2030 rund 22 

Prozent und bis 2050 noch rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs eingespart 
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werden. Zum anderen ist entscheidend, den Anteil der erneuerbaren Energien am En-

denergieverbrauch bis 2030 auf 31 Prozent und bis 2050 auf rund 80 Prozent auszu-

bauen. 

(5) Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bedarf es entsprechend des 

Zielszenarios aus dem Forschungsvorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ 

einer Erhöhung des Anteils an der Bruttostromerzeugung von 31,5 Prozent im Jahr 

20191 auf 56 Prozent im Jahr 2030. Bezogen auf die Potenziale in Baden-Württem-

berg kommt dabei dem Ausbau der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen ne-

ben dem Ausbau der Windkraft eine Schlüsselrolle zu. Der Anteil an der Bruttostrom-

erzeugung soll entsprechend des Zielszenarios bis zum Jahr 2030 auf 18 Prozent an-

wachsen. Die installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik wird im genannten 

Energieszenario für das Jahr 2030 in einer Größenordnung von rund 11.000 MW ver-

anschlagt. Im Jahr 2019 betrug die installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik in 

Baden-Württemberg 6.270 MW. 

(6) Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs für die Stromerzeugung durch Photo-

voltaik das Zielszenario zugrunde, so ist bis 2030 ein jährlicher Zubau von 400 bis 

500 MW erforderlich. Der Großteil soll dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden 

erzeugt werden. Freiflächenanlagen spielen jedoch eine wichtige ergänzende Rolle. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht als Standorte für Solarparks im We-

sentlichen Konversionsflächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und 

Schienenwegen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) hat Baden-

Württemberg von der Länderöffnungsklausel auf Grundlage des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz Gebrauch gemacht und Flächen für jährlich maximal 100 MW PV-Freiflä-

chenanlagen auf Acker- und Grünland in benachteiligten landwirtschaftlichen Gebie-

ten geöffnet. 

Somit sollen unter Ausnutzung der sehr guten solaren Einstrahlungswerte in Baden-

Württemberg große Freiflächenanlagen im innerdeutschen Wettbewerb wettbewerbs-

fähig gemacht werden und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen. 

Gleichzeitig soll eine übermäßige Beanspruchung von landwirtschaftlich oder natur-

schutzfachlich wertvollen Flächen verhindert werden. 

                                                 
1 Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2019, Stand Oktober 2020:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Doku-
mente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2019-bf.pdf. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2019-bf.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2019-bf.pdf
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(7) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berück-

sichtigung des gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Photo-

voltaiknutzung zu einer Treibhausgasminderung in einer Größenordnung von rund 

627 g CO2-Äquivalent je erzeugter Kilowattstunde Strom. 

(8) Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und 

der mit der heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuer-

baren Energien erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt 

wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies gilt gerade auch mit Blick auf die Zubauent-

wicklung der vergangenen Jahre. Zusätzlich kommt es zum Erreichen der Klima-

schutzziele auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf Landesebene außer-

dem auch darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh wie möglich zu vermindern, 

da die kumulierte Menge der klimawirksamen Emissionen entscheidend für die Erder-

wärmung ist.  

(9) Das beantragte Vorhaben trägt deshalb zum Erreichen der Klimaschutzziele bei 

und sollte bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen genehmigt werden. 

Es wird gebeten, die Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

(StEWK@rpt.bwl.de) über das Ergebnis des Verfahrens zeitnah zu informieren.  

 

Belange des Naturschutzes  

In der nun zur Verfügung gestellten „Abwägungstabelle“ heißt es zu unserer Stellung-

nahme auf S. 8, dass in Absprache mit der UNB u.a. Untersuchungen in Bezug auf 

die Haselmaus durchgeführt wurden. Die Ergebnisse lagen den Unterlagen jedoch 

nicht bei. Eine abschließende Beurteilung der HNB ist daher nicht möglich. Die Zu-

ständigkeit für die Beurteilung liegt hier jedoch zunächst bei der UNB. Soweit dort 

kein Anlass für eine artenschutzrechtliche Ausnahme für die Haselmaus gesehen 

wird, ist der Zuständigkeitsbereich der HNB nicht eröffnet. 

Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen gehen wird daher derzeit da-

von aus – auch wenn dies letztlich nicht abschließend beurteilt werden konnte – dass 

die Belange der höheren Naturschutzbehörde nicht betroffen sind.  
 

 

gez. Schuster 

mailto:StEWK@rpt.bwl.de
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